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Februar  2024 

 

 

 
Vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung 
 
 
Sehr geehrte Auszubildende, 
sehr geehrter Auszubildender,  
 
anbei erhalten Sie das Formular für den Antrag auf vorzeitige Zulassung zur 
Abschlussprüfung im Sommer 2024. Die genauen Prüfungstermine und der Ort der 
praktischen Abschlussprüfung werden Ihnen rechtzeitig mitgeteilt. 
 
Bitte senden Sie Ihren Antrag bis 1. März 2024 vollständig ausgefüllt an die 
Kammergeschäftsstelle zurück. Als Leistungsnachweis der Berufsschule gelten die Noten in 
den prüfungsrelevanten Schulfächern zum Zeitpunkt des Notenschlusses im Februar 
2024. 
 
Für eine Überprüfung möglicher Fehltage benötigen wir zudem die Kopie des Jahres-
zeugnisses der zuletzt besuchten Klasse der Berufsschule. 
 
 Bitte reichen Sie nur die geforderten Unterlagen (Antrag + Zeugnis) ein. 
 
Dieses Anschreiben und die Richtlinien der Bayerischen Landestierärztekammer sind für Ihre 
Unterlagen bestimmt 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Bayerische Landestierärztekammer 

         Referat Ausbildung 
              
                Hedwig Röhlig 
 
 
 
 
Anlage   

mailto:tfa-ausbildung@bltk.de


 

Bayerische Landestierärztekammer 
– Körperschaft des öffentlichen Rechts – 

Bavariastr. 7a 
80336 München 

Tel. 089 219908-0 
Fax 089 219908-33 

tfa-ausbildung@bltk.de 

www.bltk.de  

 

 

Richtlinien der Bayerischen Landestierärztekammer über  

die Voraussetzungen für die Zulassung zur  

vorzeitigen Abschlussprüfung  

für Tiermedizinische Fachangestellte nach  

§ 45 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
 

Beschluss des Berufsbildungsausschusses für Tiermedizinische 
Fachangestellte der Bayerischen Landestierärztekammer vom 9. April 2008 

 
 
Auszubildende können nach Anhörung der/des Ausbildenden und der Berufsschule vor Ablauf 

ihrer Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zugelassen werden, wenn sie in mindestens zwei 

der nachfolgend genannten drei Ausbildungsabschnitten mindestens Leistungen mit der Note 

„gut“ erzielen. Die vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung kann von der/dem 

Auszubildenden beantragt werden. 

 

 

1. Notendurchschnitt in den prüfungsrelevanten Fächern (2,0) 

 

 Die prüfungsrelevanten Fächer sind „Betriebsorganisation und Verwaltungsprozesse“, 

„Behandlungsassistenz“ und „Sozialkunde“. Keines der prüfungsrelevanten Fächer darf 

mit einer schlechteren Note als „befriedigend“ bewertet werden. 

 

 

2. Bewertungen der Leistungen in der Tierarztpraxis durch die Ausbildende / den 

Ausbildenden (-gut-) 

 

 

3. Ergebnis der Zwischenprüfung (2,0) 

 

 Auszubildende mit verkürzter Ausbildungszeit können in Ausnahmefällen auf Antrag die 

Zwischenprüfung bereits im ersten Ausbildungsjahr ablegen. Der Antrag ist von der 

Auszubildenden / von dem Auszubildenden schriftlich mit einer Begründung bei der 

Kammergeschäftsstelle einzureichen. 

 

 Eine Wiederholung der Zwischenprüfung ist grundsätzlich nicht möglich. Dieses gilt auch 

für Auszubildende mit einer dreijährigen Ausbildungszeit. 

 

 

Die vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung erfolgt zur nächst früheren Abschlussprüfung; 

sie wird nur gewährt, sofern eine Mindestausbildungszeit von 24 Monaten nicht unterschritten 

wird. 
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Bitte bis 1. März 2024 zurücksenden an:  Bayerische Landestierärztekammer 
 Bavariastraße 7a, 80336 München 
 
 Fax  089/219908-33 
 
 

A n t r a g auf vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung gem.  § 45 BBiG 
 
 
Name, Vorname ………………………………………………………………………………………. 
 
geboren am ................................................    in .................................................................. 
 
Anschrift ............................................................................................................................. 
 
Berufsschule  .............................................................................................................................
  
beantragt die vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung zum Prüfungstermin Sommer 2024 
aufgrund folgender Leistungen gemäß den Richtlinien des Berufsbildungsausschusses der 
Bayerischen Landestierärztekammer: 
 
 
Leistungen der/des Auszubildenden in der Praxis (bitte ankreuzen) 
 
sehr gut   gut    befriedigend  
 
ausreichend   mangelhaft   ungenügend  
 
 
............................................................  .................................................................. 
                         (Ort und Datum)       Unterschrift und Stempel der/des Ausbilder/in 

 
 

Leistungsnachweis der Berufsschule zum Zeitpunkt des Notenschlusses am ……….. 
(Angabe der Noten mit z w e i  S t e l l e n rechts neben dem Komma) 

 
Betriebsorganisations- und Verwaltungsprozesse:  ..................... 
 
Behandlungsassistenz:     ..................... 
 
Sozialkunde:       ..................... 
 
 
................................................................  ………………………………………………. 
               (Stempel der Schule, Datum)               (Klassleiterin / Klassleiter) 

 
 
Ergebnis der Zwischenprüfung    ……………. 
 
   

Falls das Ergebnis der Zwischenprüfung 2024 erforderlich ist, verlängert sich die 
Antragsfrist bis zur Vorlage des Prüfungsergebnisses. 
 

X 
Dem Antrag ist das Jahreszeugnis der zuletzt besuchten Klasse der 
Berufsschule in Kopie beigefügt. 

 
 

............................................................  ............................................................... 

                         (Ort und Datum)       Unterschrift der/des Auszubildenden 


